
Satzung
über  die  Erhebung  von  Verwaltungskosten  für  Amtshandlungen  in  weisungsfreien 
Angelegenheiten 

(Kostensatzung der Stadt Frauenstein vom 05.11.2001)

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21. April 
1993 in der Neufassung vom 14.06.99 (SächsGVBl. Nr. 13 S. 345) und § 25 Abs. 1 Verwaltungs-
kostengesetz des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. September 1999 (SächsGVBl. Nr. 19 S. 545) hat der Stadtrat am 05.11.2001 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Kostenpflicht

(1) Die Stadt Frauenstein erhebt für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten Verwal-
tungsgebühren und Auslagen (Kosten).

(2) Eine Amtshandlung im Sinne des Abs. 1 liegt auch dann vor, wenn das Einverständnis einer 
Behörde, insbesondere eine Genehmigung oder eine Erlaubnis, nach Ablauf einer bestimmten 
Frist aufgrund einer Rechtsvorschrift als erteilt gilt.

§ 2
Kostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,
1. wer die Amtshandlung veranlasst, im Übrigen derjenige, in dessen Interesse die Amtshandlung 
vorgenommen wird,
2. wer die Kosten einer Behörde gegenüber schriftlich übernommen hat oder für die Kostenschuld 
eines anderen kraft Gesetzes haftet,
3.  im Rechtsbehelfsverfahren und in streitentscheidenden Verwaltungsverfahren derjenige, dem 
die Kosten auferlegt werden.
(2) Auslagen im Sinne des § 6 Abs. 1, die durch unbegründete Einwendungen eines Beteiligten 
oder durch Verschulden eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden sind, können diesem auf-
erlegt werden.
(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Kostenhöhe

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich unter Berücksichtigung der an der Amtshandlung 
beteiligten Behörden und Stellen, nach der Bedeutung der Angelegenheit für die Beteiligten und 
nach deren allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen, nach dem als Anlage zu dieser Satzung 
beigefügtem Kostenverzeichnis.
Für Amtshandlungen, für die im Kostenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt ist, 
noch Gebührenfreiheit entsprechend §§ 3 und 4 SächsVwKG besteht, wird eine Gebühr von 2,50 
EUR bis 25.000,00 EUR erhoben.
(2) Ist eine Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes der Amtshandlung zu berechnen, so ist 
dieser zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung maßgebend. Für Wertgebühren, für die im Kos-
tenverzeichnis keine Gebühr vorgesehen ist, beträgt diese 1 % des Gegenstandes.
Der Kostenschuldner ist verpflichtet, die zur Festsetzung der Kosten erforderlichen Angaben wahr-
heitsgemäß und vollständig zu machen sowie die notwendigen Unterlagen in Urschrift oder be-
glaubigter Abschrift beizufügen.

§ 4
Entstehung der Kosten

Die Kosten entstehen mit der Beendigung der kostenpflichtigen Amtshandlung. In den Fällen, in 
denen mehrere Amtshandlungen innerhalb eines Verfahrens getätigt werden, entstehen sie mit der 
Beendigung der letzten kostenpflichtigen Amtshandlung oder bei Zurücknahme oder Erledigung 
des Antrags oder Rechtsbehelfs.

§ 5
Zeitpunkt der Fälligkeit

Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, wenn 



nicht die Stadt einen späteren Zeitpunkt bestimmt.

§ 6
Auslagen

(1) An Auslagen der an der Amtshandlung beteiligten Behörden und Stellen werden insbesondere 
erhoben, soweit im Kostenverzeichnis nicht Ausnahmen vorgesehen sind:
1. Entschädigungen, die Zeugen und Sachverständigen zustehen,
2. Entgelte für Post- und Telekommunikationsleistungen, ausgenommen die Entgelte für einfache 
Briefsendungen,
3. Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen,
4. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sonstige Aufwendungen bei Ausführung 
von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle,
5. Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zustehen.
(2) Auslagen im Sinne des Abs. 1 werden auch dann erhoben, wenn die Stadtverwaltung aus 
Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen Gründen an die 
andere Behörden, Einrichtungen oder Personen Zahlungen nicht zu leisten hat. 
(3) Können nach besonderen Rechtsvorschriften Auslagen erhoben werden, die nicht näher be-
zeichnet sind, gilt Abs. 1 entsprechend.

§ 7
Anwendung von anderen gesetzlichen Bestimmungen 

(1) Gemäß § 25 Abs. 2 SächsVwKG finden die §§ 2, 3, 4, 5, der § 6 Abs. 2 Satz 2 bis 7, Abs. 3 
und 4, die §§ 8 bis 17, der § 19, der § 20 Abs.1, die §§ 21 bis 23 und der § 26 des SächsVwKG bei 
der Erhebung von Kosten nach dieser Satzung entsprechende Anwendung.
(2) Für die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen gelten die Regelungen 
der Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO).

§ 8
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten

Diese Satzung und die Anlage Kostenverzeichnis treten am 01.01.2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Kostensatzung vom 13.02.95 außer Kraft.

ausgefertigt:
Frauenstein, den 05.11.2001

........................................
Heinrich, Bürgermeister DS

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO):
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften zustandegekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang gültig zustandege-
kommen. Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift  gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Ziffern 3 und 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 
4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Heinrich, Bürgermeister DS


